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Recht auf Leben

von Christoph Eggli

Eine Antwort auf das Akademische
Gespräch «Argumentationen in der
aktuellen Euthanasie-Debatte» am
Gottlieb Duttweiler-Institut vom
25. Oktober 1990.

Euthanasie, ein Wort, das noch vor
einigen Jahren Angst und Schrecken
verbreitete, weil es an die Massenmorde

von Geisteskranken und
Behinderten bei den Nazis erinnert, soll
partout vom angelsächsischen Raum
her in Zentraleuropa rehabilitiert und
salonfähig gemacht werden. Neuestes

Beispiel: Das Akademische
Gespräch vom 25. Oktober im Gottlieb
Duttweiler-Institut in Rüschlikon, an
dem ich als «Betroffener» die Gnade
gehabt habe, teilnehmen zu dürfen.
Die «praktische Ethik» des «Moralphilosophen»

Peter Singer, der die
Tötung von geschädigten Säuglingen
propagiert, wurde als «wenig einfühlsam»,

aber als interessanter
Gedankenansatz beurteilt. Bezüglich der
Euthanasie schienen sich schliesslich
die versammelten Akademikerinnen
einig, dass sie notwendig und ein
Zeichen der «Humanität» sei:

Als Geburtsbehinderter mit «Erbleiden»

bin ich langsam überdrüssig,
immer wieder von neuem an meiner
Vernichtung mitdiskutieren zu dürfen.
Solange für mich Grundrechte des
Lebens wie etwa, wann ich aufstehen,
wann ich ins Bett gehen, wann ich
scheissen will, nicht erfüllt sind, will
ich nicht über den schönen
Erlösungstod dank Euthanasie diskutieren.

Die Begründung für Euthanasie,

nämlich das «Leiden» und das
fehlende Glück, ist sowieso höchstens

durch den statistischen Wert
der Selbstmordzahlen messbar. Da
haben Akademikerinnen besonders
hohe Werte. Weshalb ich vorschlage,
dass jene Säuglinge mit der nicht-freiwilligen

Euthanasie getötet werden,
die in sich die Gene für den Akademiker

haben. ¦
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